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Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet gemäss Art. 105 AsyG (SR 142.31) auf dem Gebiet des Asyls in der Regel endgültig über Beschwerden gegen Verfügungen des SEM (vgl. zur Ausnahme Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Es ist ausserdem zuständig für die Revision von Urteilen, die es in seiner Funktion als Beschwerdeinstanz gefällt hat (BVGE 2007/21 E. 2.1).
E. 1.2
Gemäss Art. 45 VGG gelten für die Revision von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts die Art. 121-128 BGG sinngemäss. Nach Art. 47 VGG findet auf Inhalt, Form und Ergänzung des Revisionsgesuchs Art. 67 Abs. 3 VwVG Anwendung.
E. 1.3
Die Gesuchstellerin versucht mit der Nachreichung von Beweismitteln die im vorangegangenen Beschwerdeverfahren vorgebrachte Verfolgung durch die heimatlichen Behörden zu belegen und macht damit die Fehlerhaftigkeit des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts E-4341/2016 vom 1. November 2016 geltend.
E. 1.4
Die Gesuchstellerin ist durch das besagte Beschwerdeurteil besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Einreichung des Revisionsgesuchs legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG in analogiam).
E. 2.1
Mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel der Revision wird die Unabänderlichkeit und Massgeblichkeit eines rechtskräftigen Beschwerdeentscheids angefochten, im Hinblick darauf, dass die Rechtskraft beseitigt wird und über die Sache neu entschieden werden kann (BVGE 2012/7 E. 2.4.2 mit Verweis auf BVGE 2007/21).
E. 2.2
Das Bundesverwaltungsgericht zieht seine Urteile auf Gesuch hin aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG e contrario; sinngemäss Art. 46 VGG).
E. 2.3
An die Begründung ausserordentlicher Rechtsmittel werden erhöhte Anforderungen gestellt. Reine Urteilskritik genügt den gesetzlichen Anforderungen an die Begründung eines Revisionsgesuchs nicht. Das Gesetz umschreibt die Revisionsgründe eng, die Rechtsprechung handhabt sie restriktiv (Elisabeth Escher, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 121 N 1; Nicolas von Werdt in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2015, Art. 121 N 9). Im Revisionsgesuch ist darzulegen, welcher gesetzliche Revisionsgrund angerufen und welche Änderung des früheren Entscheids beantragt wird. Die in Art. 121-123 BGG enthaltene Aufzählung der Revisionsgründe ist abschliessend (bspw. nachträgliches Erfahren von erheblichen Tatsachen oder Auffinden von entscheidenden Beweismitteln, unter Ausschluss von Tatsachen oder Beweismitteln, die erst nach dem Entscheid entstanden sind). Für die Zulässigkeit eines Revisionsbegehrens ist es nicht erforderlich, dass der angerufene Revisionsgrund tatsächlich besteht, sondern es genügt, wenn dessen Bestehen behauptet und hinreichend begründet wird.
E. 2.4
Die Gesuchstellerin ruft mit der Nachreichung von Beweismitteln im Original (zwei Urteile des [iranisches Gericht] vom (...) 2015 sowie (...) 2016 und ein Arztbericht von Dr. B._______, Facharzt für Psychologie (...), vom (...) 2014) den gesetzlichen Revisionsgrund von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG an. Das Revisionsgesuch vom 31. Januar 2017 wurde auch rechtzeitig innert der Frist von neunzig Tagen nach Entdeckung der neuen Tatsache respektive der neuen Beweismittel (frühestens jedoch nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids) gemäss Art. 124 Abs. 1 Bst. d BGG eingereicht.
E. 3.1
Gemäss Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG kann in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die Revision eines Urteils verlangt werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte (d.h. diese konnten der gesuchstellenden Person damals trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt sein oder ihr war die Geltendmachung oder Beibringung aus entschuldbaren Gründen nicht möglich), unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind. Die neuen Tatsachen oder Beweismittel müssen sodann erheblich, sprich dazu geeignet sein, die tatbeständliche Grundlage des Entscheids zu ändern und bei zutreffender Würdigung zu einem anderen, für die gesuchstellende Person günstigeren Ergebnis zu führen. Neu entdeckte Tatsachen oder Beweismittel sind dann erheblich, wenn sie die Beweisgrundlage des früheren Urteils so erschüttern können, dass aufgrund des veränderten Sachverhaltes für die betreffende Partei ein wesentlich günstigerer Entscheid wahrscheinlich ist.
E. 3.2
Auf Revisionsgesuche, die auf erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens entstandenen Tatsachen oder Beweismitteln gründen, ist - unabhängig von der Frage der Erheblichkeit der neuen Tatsachen oder Beweismittel - nicht einzutreten (BVGE 2013/22 E. 13). Dies trifft vorliegend auf die folgenden mit Stellungnahme vom 6. März 2017 eingereichten Beweisstücke zu: [Bestätigungen Ende 2016/2017].
E. 4
Gemäss den - bereits im ordentlichen Verfahren auf Beschwerdeebene in Kopie mit Übersetzung eingereichten und durch das Gericht im angefochtenen Verfahren gewürdigten - iranischen Entscheiden sei die Gesuchstellerin mit Urteil vom (...) 2015 wegen "Beleidigung der Hoheit des Führers, Beleidigung von Staatsoberhäuptern und Beamtenbeleidigung" sowie mit Urteil vom (...) 2016 wegen "Nicht-Einhaltung islamischer Regeln und des Fehlens der islamischen Bekleidung (Hidjab)" durch das [iranische Gericht] verurteilt worden. Die Gesuchstellerin stellte bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren - unter dem Hinweis auf das Verbot, Dokumente des Justizdepartements ins Ausland zu schaffen - die Eingabe der Originale dieser Beweismittel in Aussicht (vgl. hierzu Urteil des BVGer E-4341/2016 vom 1. November 2016 S. 4). Gemäss den vorliegenden DHL-Zustellunterlagen und laut ihren eigenen Angaben wurden die Beweismittel im Dezember 2016 in die Schweiz geliefert. Dabei ist fraglich, weshalb die Gesuchstellerin über einen Monat zugewartet hat, um diese Dokumente mit der als "Revisionsgesuch" bezeichneten Eingabe vom 31. Januar 2017 den Asylbehörden einzureichen. Ferner ist nicht einleuchtend, weshalb die Beweismittel nicht ihr, sondern Frau C._______ zugestellt wurden, zumal die Unterlagen nicht aus dem Iran, sondern von der Türkei aus in die Schweiz geschickt wurden. Sodann fällt auf, dass die Urteile mit einem aufgedruckten farbigen Stempel versehen sind, wodurch Zweifel aufkommen, dass es sich hierbei um Originale handeln soll. Auch ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei den Urteilen um beglaubigte Kopien der Originalentscheide handelt, da kein Stempel oder dergleichen ersichtlich ist, um diesen Umstand zu belegen. Im Übrigen erscheint es nicht plausibel, dass am Ende der eingereichten Übersetzung eine Adresse angegeben wurde, obschon auf dem jeweiligen Urteil keine solche Anschrift erfasst zu sein scheint. Diese Unstimmigkeiten bestärken die Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts in seinem Urteil E-4341/2016 vom 1. November 2016, wonach vor dem Hintergrund der ungereimten Angaben der Gesuchstellerin in der Anhörung ihre Vorbringen als unglaubhaft zu werten seien. Zunächst habe sie angegeben, aufgrund ihrer Denunziation [des Arbeitgebers] am (...) 2014 zu einem Disziplinarverfahren vorgeladen worden zu sein, während sie an anderen Stellen zu Protokoll gegeben habe, sie habe [den Arbeitgeber] erst am Tag des Disziplinarverfahrens am (...) 2014 respektive in ihrer Beschwerde vom (...) 2014 (...) der Denunziation beschuldigt (A 12/24 S. 10f., 14 und 21f.). Weiter führte das Gericht aus, dass auch das neue Vorbringen auf Beschwerdeebene nicht nachvollziehbar erscheine, wonach sie nun erfahren haben wolle, dass - entgegen ihrer Aussagen an der Anhörung, an welcher sie angegeben habe, das entsprechende Verfahren sei am (...) 2015 als gegenstandslos eingestellt worden (A12/24 S. 10f.) - das [iranische Gericht] sie am (...) 2015 zu 50 Peitschenhieben und sechs Jahren Gefängnis verurteilt habe. Bei dieser Sachlage wäre anzunehmen, so das Gericht weiter, im besagten Urteil würden die Gründe genannt, welche zu einem Urteil in einem bereits eingestellten Verfahren geführt haben (ebd. S. 7f.). Seitens der Gesuchstellerin wurde im Revisionsgesuch ausgeführt, die iranischen Behörden hätten versucht, ihr die Urteile zuzustellen und sie bis im Mai 2016 gesucht; schliesslich seien die Urteile ihren Eltern übergeben worden, woraufhin ihr Bruder sie darüber informiert habe. Während im Urteil vom (...) ein Herr D._______ als "Rechtsbeistand" erwähnt wird, wird im Urteil vom (...) 2015 ein Herr E._______ - aufgrund des Nachnamens handelt es sich hierbei vermutlich um den Bruder oder jedenfalls einen Verwandten der Gesuchstellerin - als "Rechtsbeistand" angegeben. Weshalb diese beiden Personen, welche als "Rechtsbeistände" im jeweiligen Verfahren eingesetzt wurden, nicht über das gegen die Gesuchstellerin ergangene Urteil informiert worden seien, erschliesst sich vorliegend nicht. Im Übrigen kann zum Urteil des [iranisches Gericht] vom (...) 2016 und dessen Asylrelevanz auf die entsprechenden Erwägungen im erwähnten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen werden. Diese vermag die Gesuchstellerin mit den im Revisionsverfahren eingereichten Dokumenten nicht umzustossen, zumal darin keine neuen, dem Gericht bei seiner Einschätzung nicht bereits bekannten Tatsachen zu entnehmen sind, die es nicht bereits in seinem Urteil E-4341/2016 vom 1. November 2016 berücksichtigt hätte. Angesichts des vorstehend Gesagten sind auch die übrigen eingereichten Beweismittel (Arztbericht von Dr. B._______, Facharzt für Psychologie [...], vom [...] 2014, [Bestätigung betreffend Tätigkeit der Gesuchstellerin]) nicht geeignet, zu einer anderen Einschätzung zu führen und somit ebenfalls nicht als erheblich zu qualifizieren.
E. 5
Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend keine revisionsrechtlich relevanten Gründe dargetan beziehungsweise keine entscheidenden Beweismittel im Sinne von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG vorgelegt wurden. Das Gesuch um Revision des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts E-4341/2016 vom 1. November 2016 ist somit abzuweisen.
E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 1'500.- der Gesuchstellerin aufzuerlegen (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 68 Abs. 2 VwVG und Art. 63 Abs. 1 VwVG ; Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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